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2022 
Bekanntmachung 

der Änderung der Betriebssatzung 
für die Rheinischen Kliniken (RK) und die 
Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen 

des Landschaftsverbandes Rheinland 
Vom 27. November 1997 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nor$'hein­
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 657), zuletzt geändert durcb 
Gesetz vom 20. März 1996 (GV. NW. S. 124), hat die 
Landschaftsversammlung Rheinland am 27. November 
1997 folgende Änderung der Betriebssatzung für die 
Rheinischen Kliniken (RK) und die Rheinische Klinik für 
Orthopädie Viersen des Landschaftsverbandes Rheinland 
vom 20. März 1997 (GV. NW. S. 58), bescblossen: 

"Es wird folgender § 16 neu eingefügt: 

§ 16 (n. F.) 
Ombudspersonen 

(1) Für jede der Rheinischen Kliniken ist eine Ombuds­
person als Ansprechpartner/-in für die Patientinnen und 
Patienten zu bestellen. Bezüglich der Rheinischen Klini­
ken für Orthopädie in Viersen wird diese Aufgabe von der 
Ombudsperson in den Rheinischen Kliniken Viersen mit 
wahrgenommen. Die Bestellung der Ombudspersonen 
erfolgt durch den Ausscbuß für Beschwerden und Anre­
gungen als Fachausschuß. Dieser nimmt Bestellungsvor­
schläge von Patientinnen und Patienten und deren ge­
setzlichen bzw. rechtsgeschäftlichen Vertretern sowie 
von Vereinen und Verbänden im psycho-sozialen Bereich 
und dem zuständigen Krankenhausausschuß der entspre­
chenden Kliniken entgegen. 

Die Bestellung erfolgt für zwei Jahre. Die Wiederbe­
stellung ist möglich. 

(2) Die Ombudspersonen haben die Aufgabe, den 
Patientinnen und Patienten Hilfestellung bei Beschwer­
den und Anregungen zu geben. Gegenüber der Betriebs­
leitung tragen sie Anliegen und Fragen von Patientinnen 
und Patienten und deren gesetzlichen bzw. rechtsge­
schäftlichen Vertretern vor. Sie geben Anregungen und 
machen Vorschläge. 

(3) Die Betriebsleitungen der Rheinischen Kliniken 
sind verpflichtet, den Ombudspersonen die zur Wahrn.eh­
mung ihrer Aufgaben notwendige Unterstützung zukom­
men zu lassen. 

Die Betriebsleitungen sowie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kliniken und die Ombudspersonen sind 
zur gegenseitigen vertrauensvollen Zusammenarbeit ver-
pflichtet. . 

Die Ombudspersonen sind mit den notwendigen tech­
nischen und räumlichen Mitteln auszustatten. 

(4) Das Amt einer Ombudsperson ist ein Ehrenamt. 

Die Ombudspersonen erhalten über die Kliniken eine 
monatliche Aufwandspauschale nach den Regelungen für 
sachkundige Bürger in der Entschädigungssatzung des 
Landschaftsverbandes Rheinland. 

Die Aufwandspauscbale beträgt 2 Sitzungsgelder bei 
einer Tätigkeit in den Rheinischen Kliniken: 

Bedburg-Hau 
Bonn 
Düren 
Düsseldorf 
Köln 
Langenfeld 
Viersen 

und 1,5 Sitzungsgelder bei einer Tätigkeit in den Rheinl­
schen Kliniken: 

Essen 
Möncbengladbach. 

Die Ombudspersonen haben Anspruch auf Erstattung 
ihrer notwendigen Auslagen und Ersatz des Verdienst­
ausfalles entsprechend den Bestimmungen der Entschä­
digungssatzung des Landscbaftsverbandes Rheinland. 

Reisekosten werden nur für Reisen innerhalb des 
Versorgungsgebietes der jeweiligen Kliniken der Om­
budspersonen zu den Sitzungen des Ausschusses für 
Beschwerden und Anregungen unabhängig vom Ort und 
zu der Geschäftsstelle des Ausschusses erstattet. 

(51 Di~ im Zusammenhang mit der Ausübung des Amtes 
der Ombudspersonen aufzubringenden Mittel werden 
vom Träger bereitgestellt. 

(6) Das Nähere wird durch Geschäftsordnung geregelt. 

§ 17 (n. F.) 
Inkrafttreten 

Diese Satzungsänderung tritt mit Veröffentlichung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein­
Westfalen in Kraft." 

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheiniand 

Dr. Wilhelm 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

als Schriftführer 
der Landschaftsversammlung Rheinland 

Esser 

Die vorstehende Anderung der Betriebssatzung für die 
Rheinischen Kliniken (RK) und die Rheinische Klinik für 
Orthopädie Viersen des Landschaftsverbandes Rheinland 
wird gemäß § 6 Abs. 2 der Landschaftsverbandsordnung 
in der z. Zt. geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- und Fonnvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab­
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor­
~ebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

- die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­
kanntgemacht wordent 

- der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­
schluß der Landschaftsversammlung vorher beanstan- . 
det oder 

- der Form- oder Verlahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver­
letzte Rechtsvorscbrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Köln, den 12. Dezember 1997 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

Esser 

- GV. NW. 1998 S. 18 
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Verordnung 
über die Festsetzung von Zulassungszahlen 

und die Vergabe von Studienplätzen 
im ersten Fachsemester 

für das Sommersemester 1998 
Vom 19. Dezember 1991 

Aufgrund des § 10 Abs. 2 und des § 11 des Zweiten 
Gesetzes über die Zulassung zum Ho<::hschulstudiwn in 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulassungsgesetz NW -
HZG NW) vom 11. Mai 1993 (GV. NW. S. 204), geändert 
durch Artikel V des Gesetzes vom 6. Juli 1993 (GV. NW. 
S. 476), wird verordnet: 

§1 

Für die in den Anlagen 1 bis 4 zu dieser Verordnung 
bezeichneten Studiengänge wird an den dort genannten 
Hochschulen die Zahl der im Sommersemester 1998 in das 
erste Fachsemester aufzunehmenden Bewerberinnen und 
Bewerber nach Maßgabe der Anlagen festgesetzt. 

§2 

Antragsberechtigt sind bei den Studiengängen der 
Anlagen 1 und 3 nur Bewerberinnen und Bewerber, deren 
Hochschulzugangsberechtigung die allgemeine Hoch­
schulreife oder die dem geWählten Studiengang entspre­
chende fachgebundene Hochschulreife vermittelt. Bei 
den Studiengängen der Anlagen 2 und 4 sind auch 
Bewerberinnen und Bewerber mit Fachhochschulreife 
antragsberechtigt; für die in diesen Anlagen für inte­
grierte Studiengänge festgesetzten Studienplätze sind 
nur Bewerberinnen und Bewerber mit Fachhochschul­
reife antragsberechtigt. 

§3 

(1) Die nach den Anlagen 3 und 4 verfügbaren Studien­
plätze werden von der jeweiligen Hochschule gemäß §§ 29 
bis 32 der Vergabeverordnung NW vergeben, soweit in 
dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Sind für die Vergabe nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 
VergabeVO NW weniger zu berücksichtigende Bewerbe­
rinnen und Bewerber vorhanden als Studienplätze, wer­
den die freibleibenden Studienplätze nach § 12 Abs. 2 
Nr. 3 VergabeVO NW vergeben. 

§4 

Soweit sich die der Festsetzung nach § 1 zugrundelie­
genden Daten wesentlich ändern, wird die Ministerin für 
Wissenschaft und Forschung die Zulassungszahlen durch 
Rechtsverordnung, die rückwirkend in Kraft tritt, neu 
festsetzen. 

§ 5 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 
1997 in Kraft. 

Düsseldorf, den 19. Dezember 1997 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anke Brunn 

Anlagen 
1-4 

19 
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Anlage 3 

zur Verordnung vom 19. Dezember 1997 (GV. NW. S. 19) 
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~. : integrierter Studiengang 
Abkürzung: Uni - Univenitit 

IJ-GH· - Univtl~tIt-G .. amthochachule 

DSH '" Deutsche Sportflochschule 
TH _Technische Hochschute 
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202 
Si!;benundsechzigste Verordnung 

zur Ubertragung von Zuständigkeiten 
der Aufsichtsbehörde nach dem Gesetz 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit 

Vom 19. Dezember 1997 

Aufgrund des Artikels 9 Abs. 4 des Abkommens zwi­
schen dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Nie­
dersachsen, der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Königreich der Niederlande über grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften und 
anderen öffentlichen Stellen vom 23. Mai 1991, bekannt­
gemacht am 20. November 1991 (GV. NW. S. 530), i. V. m. 
§ 29 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über kommunale Gemein­
schaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 
L Oktober 1979 (GV. NW. S. 621), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. November 1997 (GV. NW. S. 430), sowie § 5 
Abs.2 des Landesorganisationsgesetzes (LOG. NW.) vom 
10. Juli 1962 (GV. NW. S. 421), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. März 1996 (GV. NW. S. 136), wird ver­
ordnet: 

§ 1 

Die Bezirksregierung Köln ist zuständige Aufsichtsbe­
hörde für die sich aus der Mitgliedschaft der Stadt 
Herzogenrath in dem Zweckverband Eurode mit Sitz in 
Kerkrade (Königreich der Niederlande) ergebenden Auf­
sichtsbefugnisse. Dies schließt die Wahrnehmung der 
gegenseitigen Mitwirkungs-und Untemchtungspflichten 
ein. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 19. Dezember 1997 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Franz-Josef Kniola 

- GV. NW. 1998 S. 25. 

25 



26 

Einzelpreis dieser Nummer 4,40 DM 
zuzügl. Porto- und Versandkosten 

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag:tU richten. Ansclu1ft und Telefonnununer wie folgt für 
Ahonnementsbesteßungen: Grafenberger Allee 100, Fax (0211) 9682J229, Tel. (0211) 9682/238 (8.00-12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf 

Bezugspreis halbjährlich 57,- DM (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 114,- DM (Kalenderjahr), zahlbar im voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres­
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10" für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen. 

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von drei MOllllten nach Erscheinen anerkannt. 

In den Be:tugs- und Einzelpreisen ist keme Umsatzsteuer i. S. d. 114 UStG enthalten. 
Einzel~steUungeD.! Grafenberger Allee 100, Fax (0211) 96821229, Tel. (0211) 9682/241. 40237 Düsseldorl' 

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form auch immer - bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen 
möglichst innerhalb eines Viertelj·ahres nacb Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren LieferschWierigkeiten 
vorzubeugen. Wenn nicht innerha b von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht. 

Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf 
Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 100, 40237 Düsseldorf 

Druck: TSB Tiefdruck Scnwann-Bagel, DilsSeldorf und Mönchengladbach 
ISSN 0177--5359 


	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt 1998 Heftnummer 2 (Seite 17)

